
Hallenbad Appenzell AG 

Badeordnung 

Öffnungszeiten Hallenbad und Sauna siehe Infobroschüre und 
Publikation beim Eingang und im Foyer 

Schwimmbassin: 11 x 25 m Tiefe 1.2 – 1.8 m 
Lehrschwimmbecken: 7 x 12.5 m Tiefe 0.8 – 1.2 m 

Wir möchten, dass Sie und andere Besucher sich in unserem Schwimmbad wohlfühlen. Helfen Sie 
uns bei unseren Bemühungen, in dem Sie: 

 - Rücksicht nehmen gegenüber andern Badegästen 
 - Raufereien unterlassen, um niemanden zu gefährden 
 - Benutzte Räumlichkeiten und Plätze sauber halten 
 - Abfälle in die dafür aufgestellten Behälter werfen 
 - Die Schwimmhalle 15 Minuten vor der Schliessung verlassen 

Zum Schutz ihrer Gesundheit und um einen geordneten Betrieb sicherstellen zu können, müssen 
wir von Ihnen folgendes verlangen: 

 - Den Anordnungen der Bademeister/in ist in jedem Fall Folge zu leisten 
 - Kleinkinder bis 4 Jahre sind von den Erziehungsberechtigten dauernd zu überwachen 
 - Nicht schulpflichtige Kinder sind von der verantwortlichen Begleitperson zu überwachen 
 - Personen mit ansteckenden Krankheiten und offenen Wunden sind von der 

Schwimmbadbenützung ausgeschlossen 
 - Lassen Sie Kleinkinder nicht nackt baden 
 - Vor dem Bad sind die Duschen zu benützen 
 - Nichtschwimmer und Epileptiker dürfen das Schwimmerbecken (tiefer Teil) nicht benützen 
 - Essen ist nur beim Lehrschwimmbecken (Rutschbahn) erlaubt 

Verboten sind 

 - In der Schwimmhalle ist nur das Tragen von Badekleidern erlaubt 
 - Der Konsum von alkoholischen Getränken ist in der ganzen Anlage verboten 

- Das Tragen von Schwimmhilfen im Schwimmer-Becken ist verboten 
 - Das Mitnehmen von Spielgeräten ins Schwimmerbecken ist verboten 

- Nicht schulpflichtige Kinder haben ohne Begleitung einer verantwortlichen Person unter 14 
 keinen Zutritt. 

Sie können sich vor Schaden bewahren, wenn Sie: 

 - Schmuck und andere Wertsachen zu Hause lassen 
 - Nur kleine Geldbeträge auf sich tragen 
 - Ihre persönlichen Sachen nie unbeaufsichtigt lassen 

Die Hallenschwimmbad Appenzell AG lehnt jede Haftung für Unfälle sowie für verlorene und 
abhanden gekommene Sachen ab. 

Appenzell im August 2007 
Verwaltungsrat  

 


